
Die eingeschlossenen Ausgeschlossenen. 
Zur Problematik funktionaler Totalinklusion 
im Rahmen des Strafvollzugsgesetzes 

Andreas Ziemann 

Zusammenfassung: Im Zuge der ftmktionalen Differenzierung hat sich komplementär 
die Supercodierung Inklusion/Exklusion herausgebildet, die die personalen Zugangs­
möglichkeiten zu den unterschiedlichen Ftmktionssystemen reguliert. Der Aufsatz 
folgt dieser Leitdifferenz und versucht, sie für einen Programmbereich des Rechtssy­
stems in Anwendung zu bringen: das deutsche Strafvollzugsgesetz. Dabei wird auf 
der Grundlage jener normativen Textquelle diskutiert, wie dem Inhaftierten, trotz 
Verurteilung zur Freiheitsstrafe, das Recht zugewiesen wird, sich an ftmktionsspezifi­
schen Kommunikationen beteiligen zu können. Die These, die aus dieser Beobach­
tungsperspektive in den Blickpunkt gerät, besagt, daß - entgegen einer topographisch 
motivierten Beschreibung auch innerhalb des Strafvollzugs eine Aufrechterhaltung 
der Beteiligungsmöglichkeit an Gesellschaft garantiert bleibt. Diese Garantie wird mit 
Referenz auf den Inhaftierten als partiale Totalinklusion beschrieben und an spezifi­
schen Paragraphen des Strafvollzugsgesetzes nachgewiesen. Im Ausblick wird die 
Unterscheidung von personaler Inklusion und somatischer Exklusion aufgenommen, um 
das Reformprojekt Falcon so zu skizzieren, daß im Strafvollzug die körperliche und 
räumliche Ausgrenzung modifiziert werden kann und zur somatischen Re-Inklusion 
führt. 

/ 

I Inklusion und Exklusion als KompleJIi~mtärprinzip 
funktionaler Differenzierung 

Für die funktionale Differenzierung der modernen Gesellschaft gilt, daß 
das Individuum nicht mehr totalinkludiert ist, wie früher die familialen 
Organisati9nen des Oikos oder das Kloster dies vorgesehen hatten. Als 
Folge der Uberlagerung stratifikatorischer Gesellschaftsordnungen durch 
die Autonomisierung funktionaler Großbereiche gesellschaftlicher Kom­
munikation kann beobachtet werden, daß au~ die Identität der Person 
nicht mehr auf ihrer Standeszugehörigkeit beruht (vgl. Luhmann 1980, 
30), daß das Individuum seine dichte Adresse (Fuchs 1997, 69) nicht mehr 
qua Geburt in eine Schicht zugewiesen bekommt. Dies führt zu dem ge­
sellschaftsstrukturellen Erfordernis, Individuen, die ja notwendig Um­
welt von Gesellschaft sind, anderweitig als kommunikative Adressen der 
Gesellschaft behandelbar zu machen. Dieses Problem löst die moderne 
Gesellschaft über das Prinzip der universalen Partialinklusion aller in alle 
unterschiedlichen Funktionssysteme. Luhmann beschreibt diese Form des 
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neuartigen Universalismus als eigenständige Reaktion der Funktionssy­
steme auf das Zugangsproblem oder Beteiligungsrecht von Personen 
(vgl. 1980, 3lf.; 1981a, 157). Die Form Person (vgl. Luhmann 1991) ermög­
licht es der Gesellschaft, den Einzelnen mit Identifikationspunkten aus­
zustatten und ihn dadurch einerseits partial sozial zu adressieren und 
andererseits seine Verhaltensmöglichkeiten kontextsensitiv einzuschrän­
ken, indem nur spezifische Anschlüsse erwartet und zugelassen und alle 
anderen ausgeschlossen werden. Mit der Veränderung der Gesellschafts­
struktur bildet jene soziale Totalexklusion des Menschen als Einheit (sei­
ner Vielheit) die neue Voraussetzung für spezifische Inklusionsregeln der 
sozialen Funktionssysteme. Damit nimmt jetzt jeder als Umw/2lt der Ge­
sellschaft partial an den unterschiedlichen Funktions-, Organisations­
und Interaktionssystemen teil, indem er sich an deren spezifischen Kom­
munikationsformen beteiligen kann bzw. als deren Adresse! fungiert. 

Bei prinzipieller Vollinklusion aller entscheiden die Funktionssysteme selbst, wie weit 
es jemand bringt [ ... ]. Diese Souveränität in der Graduierung von fuklusion garantiert 
ihrerseits die Differenzierung der Funktionssysteme und wird andererseits symbo­
lisch dadurch gefeiert, daß sie als Freiheit und Gleichheit der Individuen zum Aus­
druck gebracht wird - was aber nur heißt, daß die Funktionssysteme die Bevölkerung 
als homogene Umwelt unterstellen und nur nach eigenen Kriterien diskriminieren 
dürfen. (Luhmann 1996a, 223) 

Dies führt dazu, daß nicht die (Welt-)Gesellschaft als ganze die struktu­
relle Ordnung und Regelung von Inklusion übernimmt oder gar ,supervi­
siert', sondern es den Funktionssystemen überlassen ist, wie diese auto­
nom über ihre jeweiligen Zugangs- und Beteiligungsprämissen entschei­
den. Die Form von Inklusion und Exklusion gilt somit als einheitliches Ge­
sellschaftsprinzip, das differentiell prozessiert wird. Die soziale De-Pla­
zierung des Einzelnen zwingt die Funktionssysteme geradezu, sich auf 
die Inklusion aller Individuen, d.h. der Weltbevölkerung, auszurichten. 
Die Totalinklusionsbestrebungen von seiten eines jeden Funktionssy­
stems können auf seiten der Individuen als potentiell gleichberechtigte 
und freie Beteiligung an allen gesellschaftlichen Funktionssystemen be­
schrieben werden - mithin als totale Partialinklusion. 

Die gesellschaftliche Universalität solcher Bestrebungen kann in die 
These überführt werden, daß sich Inklusion und Exklusion als die zwei 
Seiten eines mediatisierenden Metacodes (vgL Luhmann 1993,583), gera­
dezu als neue Supra differenz der Gesellschaft ankündigen. Die Gesell­
schaft - so die These Luhmanns (1995b, 260) - ist supercodiert. Sie muß in 
allen ihren Funktionsbereichen differentiell dafür Sorge tragen, das Ver­
hältnis von Inklusion und Exklusion in Richtung einer totalen Partialin­
klusion zu regeln. 

Derartige gesellschaftliche Regelungen müssen in der Modeme na­
türlich rechtlich legitimiert werden. Auch das Rechtssystem muß dieser 

1 VgL grundlegend zur kommunikativen Adresse und zum Vorschlag, Adressabili­
tät als ergänzenden Grundbegriff in die (systemtheoretische) Soziologie einzu­
führen: Fuchs 1997. 
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Supercodierung Rechnung tragen und im Zuge der Realisierung seiner 
eigenen Funktion alle Individuen mit Rechten versehen, welche die T eil­
nahme an rechtsspezifischer Kommunikation, aber auch im Rahmen 
der Erbringung von Leistungen2 für andere Funktionssysteme - die Teil­
nahme an anderen Formen funktional spezialisierJer Kommunikation 
betreffen. Das Recht der Gesellschaft normiert in diesem Sinne einklagba­
re Rechte des Einzelnen an rechtlicher und ebenso etwa an wirtschaftli­
cher, erzieherischer, wissenschaftlicher oder massenmedialer Kommuni­
kation. Es fungiert dabei, historisch betrachtet, als System, das die Folgen 
funktionaler Differenzierung für das Individuum auffängt und seine Teil­
nahmemöglichkeiten an unterschiedlichen Funktionssystemen auf nor­
mative Weise neuprogrammiert (vgl. Luhmann 1993, 487f.). 

Ein besonders interessanter Fall derartiger Programmierungsleistun­
gen entsteht dann, wenn das Rechtssystem solche Effekte zu regulieren 
versucht, die sich aus seiner eigenen Operationsweise für die gesellschaft­
liche Inklusion bzw. Exklusion eines Teils der verfügbaren Individuen in 
bezug auf andere Funktionssysteme ergibt. So, wenn es etwa darum geht, 
rechtmäßig verurteilte Straftäter einzusperren und damit geradezu 
zwangsläufig die Inklusionsbedingungen der Betroffenen hinsichtlich der 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Kommunikationsmöglichkeiten zu 
verändern. So dienen die Gesetze gleichsam als Reflexionsleistung des 
Rechtssyste!lls für die Handhabung von Inklusion und Exklusion. Die 
folgenden Uberlegungen widmen sich dem Interesse, das Strafvollzugs­
gesetz als Programmierung genau dieses Sonderfalls zu beobachten. Da­
bei geht es - im Kontrast zur rechtlichen Resozialisierungs-Semantik im 
wesentlichen darum, den augenfälligen Leistungscharakter dieses Geset­
zes für andere Funktionssysteme der modemen Gesellschaft zu pointie­
ren. Es geht uns um die Beobachtung einer Programmierungsleistung des 
Rechtssystems, deren Intention darauf abzielt, Inklusionsbedingungen so 
weit aufrechtzuerhalten, wie dies mit der sanktionierenden Intention ei-

2 Die Leistung liegt hier in der rechtsförmigen Unterstützung anderer Funktions­
systeme bei deren Regelung von fuk1usion und Exklusion. Programmbereiche des 
Rechtssystems regeln etwa leistungsspezifisch insofern den Zugang zur Schule, 
als ein Vierjähriger keinen Rechtsanspruch auf Ausbildung in der Grundschule 
oder im Gymnasium hat; die Partizipation an Politik, als das Wahlrecht erst mit 
dem vollendeten 18. Lebensjahr zugesprochen wird; die Zahlung für bestimmte 
Dienstleistungen oder Genußmittel, als nicht jeder für alles zahlungsberechtigt 
ist, etc. Eine äquivalente Leistung anderer Funktionssysteme läßt sich im Inklusi­
ons-/Exklusionskontext nicht durchgängig vorfinden. fu Ergänzung ließe sich 
aber das Erziehungssystem nennen, das durch Zeugnisse etwa die Leistung für 
das Wirtschaftssystem und Wissenschaftssystem erbringt, damit jene über die 
Qualifikation des Einzelnen und so dessen spezifische Beteiligungsmöglic:~keit 
an ihren typisch systemeigenen Operationen, die im wesentlichen mit der Uber­
nahme einer Professionsrolle verbunden ist, unabhängig von ihrer spezifischen 
Kommunikationsform entscheiden können. Es dürfte unmittelbar plausibel sein, 
daß gute Zeugnisnoten zu hohen Karriere-, also fuk1usionsmöglichkeiten führen, 
während die Nichtbeherrschung von Rechen-, Schreib- und Lesefähigkeiten ein 
hochgradiges Exklusionsrisiko aus anderen Funktionssystemen impliziert. 
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ner Haftstrafe vereinbar ist. Da sich diese Vorgehensweise als eine rechts­
soziologische Beobachhmg rechtssystemintern produzierter Texte ver­
steht, also normatives Material zum Sprechen gebracht werden soll, ist 
vorauszuschicken, daß wir zwischen dem empirischen Faktum des Straf­
vollzugsgesetzes und dem der Strafvollzugspraxis unterscheiden. Wenn 
im folgenden ausschließlich das Gesetz zum deutschen Strafvollzug im 
Hinblick auf die Konditionierung von Inklusion und Exklusion interpre­
tiert werden soll, dann werden weder die konkrete Praxis des Strafvoll­
zugs in der Anwendung des Gesetzes an empirischen Einzelbeispielen 
noch die empirischen Inkongruenzen zwischen Gesetz und Gefängnis­
wirklichkeit bzw. Vollzugsintention und Vollzugsalltag untersucht. 

II Ausschluß oder Einschluß? 

Einerseits werden Straftäter je nach Vergehen und richterlichem Urteil 
eingesperrt und damit zwangsweise aus sozialen Kontexten exkludiert. 
Andererseits aber sollen grundsätzlich alle Menschen als partialadressab­
le Personen von seiten der ausdifferenzierten Funktionssysteme gelten 
und müssen sich an Kommunikation beteiligen können, um (als notwen­
dige organisch-psychische Umwelt) die Produktions- und Reprodukti­
onsleishmg der unterschiedlichen gesellschaftlichen Funktionssysteme in 
deren Autonomie zu ermöglichen. Ob dies auf einen Widerspruch hin­
ausläuft bzw. wie gerade dieser Unterschied gehandhabt wird, soll mit 
Referenz auf das Strafvollzugsgesetz beobachtet werden. Wie gewährlei­
stet das Strafvollzugsgesetz, daß sich Strafgefangene trotz exkludierter 
Körperlichkeit an funktionsspezifischen Kommunikationen beteiligen 
und mithin als potentielle Adresse gesellschaftlicher Kommunikationen 
firmieren können? 

Die Relevanz dieses Problembezugs für das Strafvollzugsgesetz wird 
deutlich, wenn man sich die Veränderung von Inklusions-/Exklusionsbe­
dingungen vor Augen führt, die sich mit der historischen Entwicklung 
von der Einkerkerung oder TÖhmg der Straftäter zur modernen Organi­
sationsform des Gefängnisses ergeben. A-soziales straffälliges Verhalten 
führt nicht mehr zum Ausschluß aus spezifischen Gemeinschaftsformen, 
zur Verbannung vor die Tore der Stadt oder gar zur Todesstrafe, als Ex­
klusion par excellence. Vielmehr übernimmt jetzt die funktional differen­
zierte Gesellschaft durch den betonten Einschluß der Straftäter die Repa­
ratur-, Besserungs- und Resozialisierungsaufgaben. Die Gesellschaft 
selbst initiiert aus LegitimationsgrÜllden (vgl. Luhmann 1996b, 80) eine 
funktionale Problemlösung für abweichendes Verhalten und dessen Kon­
trolle. Aus der radikalen Exklusion wird in historischer Entwicklung die 
sozialsanktionierte Re-Inklusion. Die moderne Gesellschaft reguliert 
Normverstöße und abweichendes Verhalten über Sonderbehandlungen 
oder spezifische Einrichhmgen, indem sie z.B. menschenwürdige Strafge­
setze ratifiziert sowie von der Deportation und Eliminierung in Strafko-
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lonien auf ein neues panopticonsches Gefängniswesen umstellt (vgl. 
Luhmann 1995b, 242; 1996a, 225). Dies bedeutet aber hinsichtlich der 
funktionsspezifischen Totalinklusion für jeden Einzelnen, daß das Recht 
für jeden und überall gilt - ob er will oder nicht, ob er sich angepaßt oder 
abweichend zu bestehenden Normen verhält. 

Zur gesellschaftlichen Selbstregulation von Normabweichungen und 
Verhaltenskontrolle auf dem Gebiet des Strafvollzugs läßt sich mit Luh­
mann weiter ausführen: 

Weder religiöse Häresien noch Rechtsverstösse noch sonstige Abweichungen führen 
jetzt zum Ausschluß aus der Gesellschaft. Die Gesellschaft belastet sich selbst mit dem 
Problem. Das 18. und 19. Jahrhundert kennen noch Mischlösungen: man vermehrt die 
Straftatbestände und erarbeitet sich eine Diagnostik für Pathologien, und man tötet 
oder exportiert die Verbrecher. Der Trend geht aber dahin, Normabweichungen an­
gesichts zunehmend legitimationsbedürftiger Kriterien als gesellschaftsinternes Pro­
blem anzusehen, sie vor allem als Problem der Therapierung und der Folgenkontrolle 
zu behandeln und Exklusion als normativ nicht zu rechtfertigende Tatsache gesche­
hen zu lassen. (Luhmann 1997, 629) 

Für diesen Zusammenhang wird sich zeigen lassen, daß die Inklusion 
von Gefangenen keinesfalls bei einer Topographie von Straf- und Justiz­
anstalten halt machen kann. Unsere Fokussierung zielt vielmehr gerade 
nicht darauf ab, funktionale Differenzierung räumlich abzugreifen. Nicht 
die Zurechnung von Gefangenen auf soziale Institutionen, sondern deren 
Beteiligungsmöglichkeit an gesellschaftlichen Kommunikationen gilt es 
zu berücksichtigen. Den Ausgangspunkt hierfür bietet zunächst ein 
(zumindest kursorischer) Eindruck davon, wie die strafrechtliche Seman­
tik von Strafsanktionen und Abschreckung auf Resozialisierungsmaß­
nahmen und die Integrationsidee umgestellt wird. 

III Vom Strafvollzug ad corporem zur Idee 
des Gefängnisses 

Das operative Schema von Inklusion und Exklusion im Strafvollzug hat 
sich im Zuge der Entwicklung zur gesellschaftlichen Modeme wesentlich 
verändert. Der Organisationstypus Gefängnis ist an die Stelle von öffent­
lichen Exekutionsverfahren, publikumswirksamen Martern und Appara­
turen der Folter bis zum Tode getreten. Das Gefängnis übernimmt als to­
tale In'stitution3 selbstregulative Aufgaben der Gesellschaft für Verhaltens-

3 Zu den Grundlagen dieses Analysekonzepts: Goffman 1972, 15ff. ,Totale Institu­
tionen' sind dadurch gekennzeichnet, daß in ihnen die drei Lebensbereiche des 
Schlafeus, Spielens und Arbeitens zusammengezogen und ohne Trennung am 
selben Ort ausgeübt werden. Des weiteren werden jene drei Lebensbereiche nicht 
aus eigener Verantwortung und freier Planung ausgefüllt, sonder:.' vielmehr wer­
den sie institutionell und bürokratisch geregelt, vorgegeben und uberwacht. Und 
schließlich wird der ,totale' Charakter durch eine topographische Abgrenzung 
markiert. 



36 Andreas Ziemann 

korrekturen und -kontrollen bei Straftätern und anderen normativ nicht 
angepaßten Individuen. Undenkbar geworden und sozial unverträglich 
ist mithin der Exekutionsapparat, wie ihn Kafka (1983) In der Strafkolonie 
literarisch exemplifiziert. Das technicum specificum der Strafkolonie ist 
nicht so sehr die gesellschaftliche Ausgrenzung über die räumliche Abge­
schiedenheit und insuläre Isolation, sondern der eigentümliche und 
wohlbekannte Apparat, der unter freiem Himmel aufgebaut ist und in 
volkstümlicher Bezeichnung mit den drei Komponenten von Bett, Zeich­
ner und Egge beschrieben wird. Diese Maschine vollstreckt in einem 
zwölfstündigen Procedere das jeweilig verhängte, dem Verurteilten un­
bekannte Urteil, das immer mit dem Tode endet. Doch nicht die Todes­
strafe selbst macht die Eigenart des Strafverfahrens aus, sondern viel­
mehr, daß erstens die Schuld immer zweifellos ist und daß zweitens dem 
Verurteilten - weil es nutzlos wäre, ihm sein eigenes Urteil zu verkünden 
- das Gebot, gegen das er verstoßen hat, mit scharfen Metallnadeln in ei­
nem komplizierten Verfahren auf den Körper tätowiert wird. Die Selbst­
e~tziffer~.tng des kunstvoll ausgeschmückten Urteils am eigenen Körper 
WIrd gleIchermaßen zur letzten Sühne des Verurteilten wie zur Selbster­
kenntnis vor der Gesellschaft und ihrem Gesetz. Erst dann vollendet die 
Maschine ihre Arbeit, spießt den Verurteilten mit all ihren Nadeln auf 
und schleudert ihn in die freigeschaufelte Todesgrube. 

Eine andere Abgrenzungsvariante gegenüber dem modemen Straf­
vollzugsverfahren bietet die im 17. und 18. Jahrhundert besonders in 
Frankreich praktizierte Eigenart des crimen majestatis (Foucault 1976, 71). 
Jedes Verbrechen gilt als Verbrechen vor dem Staat und gegen die Stel­
lung des Souveräns. Insofern übernimmt jede öffentliche Hinrichtung die 
Funktion einer neuerlichen Krönungszeremonie und Machtdemonstrati­
on des Königs. Seine Mac~tausübung repräsentiert eine ad personam zu­
zurechnende öffentliche Uberordnung über die Untertanen. Doch die 
Strafpraxis ändert sich, und mit der Modifikation des Strafvollzugs wird 
auf Strafnüchtemheit abgestellt. Die öffentliche Straftechnik einer Politik 
des Körpers weicht einer Technologie der Haft, die Arresthäuser, Besse­
rungshäuser und Hauptgefängnisse ins Zentrum stellt und eine stationä­
re Sanktionierung begründet. 

Das Ziel der ?trafe bleibt zwar der Körper, doch geht es nach einer er­
sten Reform im Ubergang vom 18. ins 19. Jahrhundert nicht mehr um die 
Umsetzun~ des Urteils am Körper selbst, sondern um die Disziplinierung 
des SchuldIgen, indem er, als Körper behandelt, eingeschlossen und sei­
ner körperlichen Bewegungsfreiheit beraubt wird. Der Körper des Schul­
digen w~d nicht mehr gegen die Herrschergestalt in corpore des Königs 
aus~espI~lt. Statt dessen tritt seine absolute Disziplinierung als Manife­
statIon ernes neuen Strafvollzugsverfahrens in den Vordergrund. Das Ge­
fängnis repräsentiert von nun an das gesellschaftliche Verlangen nach to­
taler, asketischer Institution. Der Schuldige wird einer absoluten Besse­
rungstechnologie unterzogen, die das Gefängnis als Gesamtdisziplin über­
nimmt (Foucault 1976,301). Die totale Re-Erziehung wird durch die Prin­
zipien der Isolierung, der Zwangsarbeit und der Verhaltensüberwachung 
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gewährleistet, die das Gefängnis als autonome Institution gegenüber der 
Gesetzgebung und Rechtsprechung durchführt. Das Benthamsche Panop­
ticon wird zum Modell des Zusammenspiels von Architektonik und lük­
kenloser, dokumentarischer Überwachung. Das Gefängnis instrumentali­
siert eine neue Ökonomie der Macht und Strafausübung und markiert den 
Übergang von den Martern und Folterritualen zu einer technischen Mutation 
(Foucault 1976, 330) in eine andere gelehrte, subtilere Bestrafungskunst. 

Für Foucaults genealogische Rekonstruktion zum Typus des Gefäng­
nisses4 wird 1840 zum einschneidenden Datum der Reformideen. Das Er­
öffnungsdatum der Jugendstrafanstalt von Mettray schlie?,t die Formie­
rung des Kerkersystems ab, und die dort verwirklichte Okonomie des 
Strafvollzugs realisiert wegweisend die Konzentration auf Disziplinie­
rung, Weiterbildung und harte Resozialisierungspraxis durch die faktisch 
ausgeübte Normalisierungsmacht. Von nun an läßt sich die Funktion des 
Gefängnisses als Ort der sozialen Reglementierung des Freiheitsentzugs 
und der Strafvollstreckung zusammenfassend nach drei Maximen ord­
nen: 1. Isolation und Kontrolle; 2. Repression und Zwang; 3, Anpassungs­
und Resozialisierungsstrategien. 

IV Die Entstehung des Strafvollzugsgesetzes von 1977 
und seine Stellung im Rechtssystem 

Für unsere Perspektive auf den Strafvollzug wird 1977 zum einschnei­
denden und wegweisenden Datum, Mit der Reichsstrafsgesetzgebung 
aus dem Jahre 1871 wurde die zwingende Notwendigkeit erkannt, eine 
eigenständige Gesetzesvorlage zu definieren, die sich ausschließlich und 
gesondert der Regelung des Strafvollzugs und seiner institutionellen 
Anbindung widmet. Diese Erkenntnis führte zwar zur Vorlage diverser 
Reformideen, scheiterte jedoch an finanzpolitischen oder staatsrechtli­
chen Bedenken und schließlich am Umsturz der Weimarer Republik, re­
spektive der verhängnisvollen, ideologischen Machtpolitik der National­
sozialisten. Auf Anweisung der Alliierten beschlossen die unterschiedli­
chen Bundesländer dann zwischen 1947 und 1949 je eigene Strafvollzugs­
ordnungen. Diese Übergangsregelung mündete später in eine bundes­
weit anerkannte und einheitlich geregelte Dienst- und Vollzugsordnung, 
die mit dem 1. Juli 1962 in Kraft trat. Nach langen politischen Verhand­
lungen, unterschiedlichen juristischen Reformvorlagen und der deutli­
chen Terminierung sowie inhaltlichen Engführ~g durch das Bundesver­
fassungsgerichts wurde 1976 ein hundertjähriges Vakuum gefüllt. Am 16. 

4 Vgl. ebenso zur historischen Entwicklung des Gefängniswesens, insbesondere zur 
Einrichtung der Amsterdamer Anstalten gegen Ende des 16. und zu Beginn des 
17. Jahrhunderts: Radbruch 1994b. 

5 Nach der Verfassungsbeschwerde eines in Celle Inhaftierten - ein Beleg für des­
sen Inklusion ins Rechtssystem, der wir uns weiter unten ausführlich widmen 
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März 1976 wurde das juristische Reformprojekt verkündet und veröffent­
licht und markiert seit dem 1. Januar 1977 geltendes Recht. 

Drei Momente lassen dieses Strafvollzugsgesetz trotz diverser Kri­
tik - als epochales Werk der Rechtsgeschichte erscheinen: Zum ersten be­
sitzt die deutsche Justiz damit eine einheitliche und verbindliche Grund­
lage für die Aufgaben, Ziele und Maßnahmen des Strafvollzugs. Zum 
zweiten wird der Humanisierungs- und Resozialisierungsgedanke in den 
Mittelpunkt des Strafvollzugs gerückt und mithin das mittelalterliche 
Konzept der Kasernierung und Totaldisziplinierung abgeschafft. Zum 
dritten wird explizit die Ubereinstimmung mit den international ratifi­
zierten Rechtsnormen der Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten berücksichtigt, d.h. die Strafvollzugsmaßnahmen 
sind auf diese abgestimmt. 

Da der Strafvollzug6 eine rechtliche Einrichtung darstellt, wollen wir 
kurz auf seine Stellung im Rechtssystem eingehen. Kurz gefaßt, liegt die 
Funktion des Rechtssystems darin, durch darauf spezialisierte Kommu­
nikation normatives Erwarten innerhalb der Gesellschaft zu stabilisieren, 
d.h. auf der Grundlage von Gesetzen für die Zukunft Verhaltenssteue­
rungen zu instrumentalisieren und Verhaltensmöglichkeiten erwartbar 
zu kontrollieren (vgl. Luhmann 1993, 136f.; 1981a, 73f.)7 Diese Funktion 

6 

7 

werden hinsichtlich der Überwachung des Briefverkehrs und der damit vollzo­
genen Einschränkung der Grundrechte hat das Bundesverfassungsgericht erstma­
lig am 14. März 1972 auf das Desiderat eines Strafvollzugsgesetzes reagiert und 
festgehalten, daß eine Strafvollzugsreform zwingend notwendig sei. Um die Ge­
setzesvorlage bzw. das politische Entscheidungsverfahren zu beschleunigen, 
wurde die Ubergangsfrist, innerhalb derer Eingriffe in die Grundrechte von Ge­
fangenen noch ohne geordnete und einheitlich gesetzlich fixierte Grundlage hin­
zunehmen seien, bis zum Herbst 1973 beschränkt. Die darauf folgende Legisla­
turperiode sollte dann die Verabschiedung des Strafvollzugsgesetzes vornehmen. 
Vgl. BVerfGE 33, 1. Mit der Entscheidung vom 29. Oktober 1975 wurde dann 
vom Bundesverfassungsgericht explizit festgelegt, daß spätestens mit dem 1. Ja­
nuar 1977 das Strafvollzugsgesetz in Kraft getreten sein müsse. VgL BVerfGE 40, 
276. 
Als Strafvollzug beobachten wir im folgenden den Vollzug der Freiheitsstrafe so­
wie die damit verbundene Maßregelung und Betreuung der Inhaftierten zum 
Zwecke der individuellen Besserung und sozialen Sicherung. Nicht berücksich­
tigt w~rden jedoch die Sonderregelungen, die sich auf die Unterbringung in psy­
chiatrische Krartkenhäuser und Erziehungsanstalten und die sich auf die Jugend­
strafe, die Untersuchungshaft und die Bundeswehrvollzugsordnung erstrecken. 
Im Kontrast zur Strafvollstreckun~ die sich auf die Zeit von der Rechtswirksam­
keit e.ines Urteils bis zum Strafantritt bezieht, regelt der Strafvollzug die Zeit­
spanne ab dem Aufnahmeverfahren im Gefängnis bis zum Entlassungszeitpunkt. 
Von dieser Begrifflichkeit ausgehend, bezieht sich dann das Strafvollzugsrecht 
auf alle Rechtsnormen, "welche die Vollziehung der freiheitsentziehenden Krimi­
nalsanktionen regeln." (Kaiser/Kerner/Schöch 1977, 7) Im weiteren geht es uns 
besonders um den geschlossenen Strafvollzug. 
Diese funktionale Bestimmung des Rechtssystems müßte mit Referenz auf die 
Weltgesellschaft als Weltrecht ohne Staat (Teubner 1996, 237) beschrieben werden. 
In unserem spezifischen Fall wird das Rechtssystem regional unter die deutschen 
Staatsgrenzen subordiniert. 

Die eingeschlossenen Ausgeschlossenen 39 

gewährleistet das Rechtssystem durch die strukturelle Festlegung seiner 
Operationsweise auf den Binärcode Recht/Unrecht. Aus dem Erforder­
nis, daß dieser systemimmanente Binärschematismus nicht selbst auch 
noch die Kriterien seiner Anwendung mitliefern kann, bedarf es einer 
Zusatzsemantik, die regelt, wie sich die Codewerte Recht und Unrecht 
richtig bzw. falsch zuordnen lassen (vgl. Luhmann 1993, 189f.). Dies lei­
sten funktions spezifische Programme, indem sie die Codierung ergänzen 
und in der Selbstauslegung eingrenzen. Im Rechtssystem handelt es sich 
hierbei um Gesetze, Verträge, Verordnungen und Urteile. Ein Spezifikum 
der Programmierung im Rechtssystem läßt sich daran festmachen, daß 
das Recht ausschließlich nach einer Konditionalprogrammierung ver­
fährt, die nach dem logischen Muster von Wenn-Dann-Entscheidungen 
prozessiert wird. 

Die Bindung an die Form des Konditionalprogramms hängt mit der Funktio~ des 
Rechts, also mit der Stabilisierung kontrafaktischer Erwartungen zusammen. Die Er­
wartungen werden genau für den Fall, daß sie nicht erfüllt werden, in die F?rm vo~ 
Normen gebracht. Diese Substitution von Sicherheit (des Erwartens) für UnsIcherheit 
(des Erfüllens) erfordert strukturelle Kompensationen. (Luhmann 1993,199) 

Diese Konditionalprogrammierung betrifft im Kontext des öffentlichen 
Rechts auch das sozial-normative Konzept der stationären Sanktionen und 
lautet: Wenn eine Rechtsperson zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und ins 
Gefängnis überführt wird, dann ... Die inhaltlic~e Auslegung dies~s 
Dann-Modus wird vom Strafvollzugsgesetz geleIstet und bundesweIt 
einheitlich geregelt. Bevor wir die Besonderheiten aufarbeiten, unter de­
nen das für alle Funktionssysteme verbindliche Inklusionsprinzip auch 
hinter Gefängnismauern garantiert wird, geben wir die Generalmaxime 
funktionaler Differenzierung für unseren Fall wieder, die eben auch das 
Strafvollzugsgesetz decken muß: W~nn jemand zur Freihe~t:str~fe ver~r­
teilt wird dann dürfen seine InkluslOnschancen bzw. PartizlpatIonsmog­
lichkeiten' an funktionsspezifischen Kommunikationen generell nicht be­
einträchtigt werden - außer dies wird über die Programmie~unq d~s 
Rechtssystems explizit für Sonderfälle ausgewiesen,s l!nter Beruc~lchh­
gung solcher Sonderfälle liegt mithin n~ben d~r funktlOn.~en Totalmklu­
sion eine Teilexklusion vor. Nach der nchterltchen Verkundung des Ur­
teils und der Anordnung auf Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt 
wird der Inhaftierte vom Recht mit dessen positivem Wert als Rechtsper­
son adressiert, und das Rechtssystem weist ihm grundsätzlich wieder alle 
Rechte zu. Dies kongruiert mit § 6 der allgemeinen Menschenrechte, wo­
nach jeder Mensch überall Anspruch auf Anerkennung als Rec~tspers~m 
hat. Alle prisonalen Ausnahmen der Rechtsstellung .und damIt Be.~m­
gungen der Teilexklusion des Inhaftierten als Person smd demgegenuber 
vom Strafvollzugsgesetz zu bestimmen. 

8 Genau dieser Umstand ist durch das Bundesverfassungsgericht u.a. im Lebach-Ur­
teil (vom 5. Juni 1973) thematisiert und berücksichtigt worden, weswegen die not­
wendige Umsetzlffig einer einheitlich zu regelnden Gesetzesvorlage für den Straf­
vollzug angemahnt worden ist. Vgl. BVerfGE 33,1; 35, 202; 40, 237 und 40,276. 
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Das Strafvollzugsgesetz berücksichtigt die Rechtsstellung des Inhaf­
tierten zunächst in § 4 (2) und legt fest, daß der Gefangene zwar der Frei­
heitsbeschränkung unterliegt, ihm aber ansonsten keine weiteren Be­
schränkungen auferlegt werden dürfen, außer sie dienen der Aufrechter­
haltung der Sicherheit im Gefängnis oder der Abwendung einer schwer­
wiegenden Störung der Ordnung der Anstalt. Darüber hinaus ist in § 196 
die konkrete Einschränkung der allgemein verbindlichen Grundrechte 
geregelt. Danach dürfen in der Vollzugsanstalt nur die Grundgesetzarti­
kel 2 (2), nämlich körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person, 
und 10 (I), nämlich Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, außer Kraft 
gesetzt werden. Schließlich regeln die §§ 108 und 109 die Rechtsstellung 
des Strafgefangenen und räumen ihm ein anstaltsinternes Beschwerde­
recht ein. Alle anderen Rechte sind ohne Unterschied auch dem Strafge­
fangenen zu gewähren. Das Recht hat also ein Verhalten als Unrecht be­
obachtet, verfahrenstechnisch die Haftstrafe ausgesprochen und ent­
scheidet damit gleichzeitig, daß nach der Einweisung in die Haftanstalt 
dem Straftäter sodann wieder alle Rechte - die explizit oben erwähnten 
ausgenommen zugesprochen sind. Es entscheidet über jemandes Ver­
halten auf der Seite des Unrechts und plaziert ihn danach wieder auf der 
Seite des Rechts. 

V Das Problem der Resozialisierung 

Die ersten beiden Paragraphen des Strafvollzugsgesetztes (StVollzG) be­
schreiben dessen Anwendungsbereich und das Vollzugsziel: 

§ 1. [ ... ] Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Freiheitsstrafe in Justizvollugsanstalten 
und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung. [ ... ] 
§ 2. [ ... ] Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in so­
zialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen [ ... ]. Der Vollzug der Frei­
heitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. 

Die hier angespielte Semantik der (Re-)Integration, Wiedereingliederung 
und Resozialisierung läßt ein Verständnis von Gesellschaft erkennen, nach 
dessen Maßgabe die Gesellschaft - entgegen unserer Disposition - aus 
Individuen und deren geregeltem Sozialverhalten untereinander besteht. 
Auf den systemtheoretischen Begriff gebracht, tritt an dieser Stelle der 
Inklusionsbezug des Strafvollzugsgesetzes ins Blickfeld. Dort, wo im 
Strafvollzug von Resozialisierung gesprochen wird, geht es darum, bei je­
der inhaftierten Person für die Aufrechterhaltung ihrer Beteiligungsmäglich­
keit an Gesellschaft, und d.h. wesentlich an den spezifischen Kommuni­
kationsformen der Funktionssysteme zu sorgen. Der Inhaftierte wird da­
bei keineswegs wie die topographische Semantik des Rechtstextes nahe­
legt aus der Gesellschaft verbannt und dann nach einer bestimmten 
Haftzeit oder nach diagnostizierten Therapieerfolgen in diese zurückge-
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schickt,9 sondern er nimmt auch während der Haftverbüßung durch 
Kommunikation an Gesellschaft teil und wird als jeweils spezifische Per­
son adressiert - nur unter anderen Umständen. 

Diese topographische Semantik des Strafvollzugsgesetzes, nach der der 
Straffällige mit seiner Verurteilung zur Freiheitsstrafe in ein Gefängnis zu 
überstellen ist, dort exsozialisiert ist und langsam über unterschiedliche 
Lernprozesse und Maßnahmen resozialisiert wird, um dann schließlich 
nach Haftverbüßung in die Gesellschaft wiedereingegliedert werden zu 
können, erscheint aus systemtheoretischer Perspektive durchaus funktio­
nal: Das politische System, als Entscheider über Gesetzestexte, und das 
Rechtssystem, als mitbeteiligter Berater, der die rechtlichen Entscheidungs­
prämissen für die Gesetzesvorlage f~iert, prozess~eren e~: .ope~ativ not­
wendige Fiktion. In dieser Konstruktion rechnen .sIe. StraffalligkeIt, V~rur­
teilung und Resozialisierungsmaßnahmen auf em Innergesellschaftliches 
Subjekt zu und können am Einzelnen sowohl Kriterien für erwartbares 
Verhalten als auch für die zuwiderlaufende Regelung und Kontrolle fest­
machen. Die Zurechnung der Straftat auf ein handelndes Subjekt ermög­
licht es in der Urteilssprechung, den zukünftigen Umgang mit dem Ange­
klagten zu bestimmen und ihm die Verantwortung für seine Tat und Wie­
dergutmachung oder Reue abzuverlangen .. An jed~ye:urteilten werd~n 
im nachhinein Handlungen und deren Motive rechtsforIDlg beobachtet, dIe 
den gesellschaftlichen Normen widersprochen haben ~d desha~b bestraft 
werden mußten. Dabei wird davon ausgegangen, daß dieses Subjekt gegen 
die Gesamtgesellschaft verstoßen hat und folglich von ihr also mithin von 
allen anderen ,guten' und angepaßten Subjekten - ausgegrenzt bzw. ausge­
schlossen werden muß. Im Strafvollzug soll sodann situativ selbständig 
entschieden werden, auf welche Art diese prinzipielle Ausgrenzung unter­
brochen werden darf, etwa durch Besuche, Schriftverkehr oder Hafturlaub. 

In diesen Kontext reihen sich ebenso alle Diskussionen um die sinn­
vollsten Resozialisierungsmaßnahmen sowie um die konzeptionelle Un­
schärfe des Resozialisierungs- und Integrationszieles ein. Hier finden si~h 
Argumentationsfiguren (vgL Ohler 1977, 130ff; Schuh 1980, 345ff.), dIe 
beklagen, daß der Resozialisierungsgedanke voraussetze, daß der ~tra!­
gefangene früher bereits voll in die Gese.llschaft ein~egliedert .:w~r, dIes Ja 
aber gerade nicht der Fall sein kann, weIl er sonst mch~ straffa~lig gewor­
den wäre. Die Konsequenz daraus lautet dann, erst emmal eme Ers~tz­
oder Sekundär-Sozialisation1o am Strafgefangenen vorzunehmen. Eme 

9 Die Semantik der Entlassung, die originär dem Ort des Gefän~~s gil~, wird viel­
fach mit einer Entlassung in die Gesellschaft gleichgesetzt. Dabel wrrd die T<,>pogra­
phie des Gefängnisses auf ein topographisches Konz~pt von Gesellschaf~. ubertra­
gen, mit dem Verständnis, daß hinter dessen Mauern die Gesellschaft aufhort. Auch 
Goffman führt diese Semantik innerhalb seines prominenten Konzepts der totalen 
Institution mit, wenn er sich in seiner Analyse für die Vorgänge interessiert, "die 
stattfinden wenn der Insasse in die Gesellschaft zurückgeschickt wird" (1972,73). 

10 Als wei te:e begriffliche Variationen der umfangreichen. R~so~ialisierung~~e~an­
tik lassen sich anführen: Post-Sozialisation, Nach-Sozlalisation, Rehablhtation, 
Re-Sozialisation, antizipatorische Sozialisation oder soziale Integration. 
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andere Variante zielt auf den Widerspruch, daß der Strafvollzug primär 
die Re-Integration regeln solle, statt dessen jedoch primär eine Technik 
der SüJ:me, Isolation und Kontrolle realisiere. Damit werde das Ideal des 
Resozialisierungsziels der Wiedereingliederung durch die konkreten 
strafrechtlichen Sanktionen innerhalb des Gefängnisses unterlaufen und 
verhindert. Aus dieser Variante der Beobachtung eines konträr zu sozia­
len Regeln und Normen interessengeleitet handelnden und dadurch 
straffällig gewordenen Subjekts, an dem das Konzept der Resozialisie­
rung nicht so recht greifen will, resultieren der Streit um die gesell­
schaftspraktische Umsetzung des Vollzugsziels und die Kritik am Ziel­
konflikt (vgL Czaschke 1988, 70f.) der Vollzugspraxis. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß der Text des Straf­
vollzugsgesetzes, die richterliche Urteilspraxis und die politische Gesetz­
gebungspraxis Gesellschaft typisch als Agglomerat aller Subjekte und ih­
rer sozialen Interaktionen beschreiben. Dementsprechend werden Auf­
gabe und Ziel des Strafvollzugs damit ausgewiesen, daß im Gefängnis 
für die Wiedereingliederung und Resozialisierung des Inhaftierten zu 
sorgen ist. Wir stellen dem die systemtheoretische Position gegenüber, 
daß Gesellschaft sich ausschließlich durch Kommunikation produziert, 
reproduziert und selbstreferentiell strukturiert. Selbstredend sind damit 
auch die Organisation Gefängnis und der Gefängnisalltag, als Rahmen 
der Interaktion, ständiger Vollzug von Kommunikation, also Vollzug von 
Gesellschaft. Daran können wir das funktionsspezifische Universalprin­
zip der partialen Totalinklusion aller binden und folgern: Auch das Straf­
vollzugsgesetz muß die stabile Aufrechterhaltung der Teilnahme- und 
Adressierungsmöglichkeit der Inhaftierten an Gesellschaft berücksichti­
gen und explizit garantieren. 

VI Funktionale Partialinklusion als Intention des 
Strafvollzugs gesetzes 

Zur näheren Beschreibung der Vorkehrungen, die das Strafvollzugsge­
setz zur Partialinklusion der Inhaftierten in die Funktionssysteme der Ge­
sellschaft trifft,l1 werden wir das Dual von Leistungs- und Publikumsrol-

11 Diese Vorkehrungen und Rechtsgarantien werden ausschließlich anhand der In­
t~rpret~tion der gesetzförmi~en. Selb~tbeschreibung des Rechtssystems extrapo­
hert. Die herangezogenen Beispiele dienen von daher der Illustration der Geset­
zestext-Interpretation und wollen weder die Haftsituation beschönigen noch ge­
gebene und praktizierte Kontroll- und Sanktionsmechanismen verschleiern. Vor 
dem Hintergrund einer möglichen Kritik an dieser Vorgehensweise, die Rechts­
positivismus im negativen Wortsinne moniert, sei also noch einmal betont, daß es 
gerade nur um die Auslegung des Strafvollzugsgesetzes als normativer Textquel­
le geht, um. an die~em e~pirischem ~aktum zu zeigen, daß zum einen die sy­
stemtheoretische DiskUSSion zu Inklusion und Exklusion daran anschlußfähig ist 
und zum anderen diese spezifische rechtliche Programmform in Deutschland 
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len (vgl. Stichweh 1988) verwenden. Neben den systemspezifischen Lei­
stungsrollen sichern im wesentlichen die Publikums rollen "die Inklusion 
der Gesamtbevölkerung in das jeweilige Sozialsystem über komplementär 
zu den Leistungsrollen definierte Formen der Partizipation" (Stichweh 1988, 
261). Im Fahrwasser des Gleichheitspostulats für alle Personen legt keine 
Zentralinstanz fest, wer es gesellschaftlich wie weit bringt. Mithin sollte 
der Unterschied zwischen Inhaftierten und Nicht-Inhaftierten für die 
Funktionssysteme keinen Unterschied machen. 

Entsprechende Vorkehrungen des Strafvollzugsgesetzes für den ge­
schlossenen Strafvollzug wollen wir als erstes mit Blick auf das politische 
System festmachen. Die Leistungsrolle wird im politischen System vom 
(Berufs-)politiker übernommen, der via Entscheidungen Parteiprogram­
me realisiert. Diese Rolle wird dem Inhaftierten insofern vorenthalten, als 
das Strafmaß für die Überführung in eine Justizvollzugsanstalt im Nor­
malfall mindestens ein Jahr betragen muß. Bei diesem Strafmaß greift 
§ 45 (1) StGB, wonach derjenige, der aufgrund einer Straftat zur Frei­
heitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist, folgewirk­
sam für die Dauer von fünf Jahren die Fähigkeit bzw. das Recht verliert, 
öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen. Damit liegt hinsichtlich der Möglichkeit zur professionellen 
Teilnahme am politischen Funktionssystem eine rechtsförmig fixierte 
Exklusion vor. Diese Exklusion infolge einer Verurteilung stellt allerdings 
lediglich eine Teilexklusion dar, da dem Inhaftierten nach wie vor die 
Möglichkeit eingeräumt wird, von seinem passiven Wahlrecht Gebrauch 
zu machen. § 73 StVollzG legt fest, daß der Gefangene darin zu unter­
stützen ist, "seine Rechte und Pflichten wahrzunehmen, namentlich sein 
Wahlrecht auszuüben".12 Der Gefangene spielt als politische Adresse die 
Rolle des Publikums, das seine Stimme einem Abgeordneten oder einer 
Partei verleiht, um seine Interessen stellvertretend realisiert zu sehen. 
Dieser Modus der passiven Beteiligungsmöglichkeit an Wahlen und der 
Adressierbarkeit durch politische Parteien und deren Vertreter als Wäh­
ler oder stimmberechtigte Person markiert für das Beispiel der Politik, 
daß funktionale Partialinklusion auch im Strafvollzug garantiert ist. 

Die Beteiligungsmöglichkeit am Funktionssystem der Massenmedien 
wird im wesentlichen von den §§ 68 und 69 geregelt. Danach darf der Ge-

wesentlich durch den Imperativ der Gewährleistung der Inklusion in alle ande­
ren Funktionssysteme geprägt ist, obwohl der Kontext und die rechtliche Intenti­
on, die auf die Aufrechterhaltung von Inklusionen abzielen, zunächst einmal Ex­
klusion nahezulegen scheinen. 

12 Diese Beteiligung an politischer Macht kann in Analogie zum passiven Wahlrecht 
als passive Inklusion beschrieben werden. Die Unterscheidung von aktiver/ passi­
ver Inklusion geht auf Luhmann zurück, der sie exemplarisch für die Kunst (vgl. 
1995a, 390) und die Politik (vgL 1981b, 290) angibt. Im Falle des politischen Sy­
stems wird die Mitwirkung in der Politik gegenüber der Betroffenheit durch die 
Politik markiert. Da diese Unterscheidung nicht in allen Anwendungskontexten 
mit dem Dual Leistung/Publikum kongruiert, lassen wir sie zwar im folgenden 
im Hintergrund mitlaufen, beziehen uns aber grundSätzlich auf das im Haupttext 
eingeführte duale Konzept von Leistungs- versus Publikumsrolle. 
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fangene Zeitungen und Zeitschriften beziehen, am Hörfunkprogramm 
der Anstalt, am gemeinschaftlichen oder nach Genehmigung13 am frei 
wählbaren Fernsehempfang teilnehmen und sich schließlich Bücher zule­
gen (§ 70 (1)) oder die Bücherei benutzen (§ 67). Diese Form der Inklusion 
wird bekanntlich von großen Verlagen dahingehend unterstützt, daß sie 
in unregelmäßigen Abständen ihre nichtinhaftierte Leserschaft dazu auf­
rufen, ein Gefangenen-Abonnement zu übernehmen. Die jeweilige Zei­
tung oder Zeitschrift wird dann dem Inhaftierten persönlich zugestellt, 
ohne daß dieser für die Rechnung aufzukommen hat. Eine Teilexklusion 
hinsichtlich der massenmedialen Publikumsrolle wird wiederum explizit 
durch das Strafvollzugsgesetz geregelt. So legt § 68 (1) Wert auf einen 
"angemessenen Umfang" der Lektüre. Absatz (2) schließt die Lektüre 
von Zeitungen und Zeitschriften aus, deren Verbreitung strafrechtlich 
verboten ist, und befugt die Anstaltsleitung zur Zensur von Artikeln, 
wenn diese "das Ziel des Vollzugs oder die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt erheblich gefährden würden." Weitere Einschränkungen sind in 
§ 69 (1) dadurch thematisiert, daß zum einen die Hörfunk- und Fernseh­
sendungen so auszuwählen sind, "daß Wünsche und Bedürfnisse nach 
staatsbürgerlicher Information, Bildung und Unterhaltung angemessen 
berücksichtigt werden" und daß die Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und Ordnung im Gefängnis nicht beeinträchtigt wird. Der Modus der 
Angemessenheit bleibt in jedem F<:,:lle Auslegungssache der Anstaltsleitung 
bzw. der Bediensteten.14 Die Ubernahme einer massenmedialen Lei­
stungsrolle wird von einigen Justizvollzugsanstalten dahingehend zuge­
lassen, daß die Gefangenen eine eigene Zeitung herausgeben dürfen, sich 
also durch Beiträge zu zumeist gefängnisinternen Themen als Journali­
sten betätigen können. Diese Profession wird von § 4 (1) StVollzG gestützt, 
wonach die Gefangenen aktiv an der Vollzugsplanung und -gestaltung 
mitwirken sollen. Diese Möglichkeit zu professioneller Inklusion bestätigt 
auch Calliess: 

In der bisherigen Praxis wird (diese Mitverantwortung] in besonderen Gruppen 
wahrgenommen, die für Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zuständig 
sind. Dazu gehört besonders .. , die Aufstellung des anstaltsinternen Rundfunkpro-

13 Ein prominentes Beispiel für die Sonderbehandlung auch im Umgang mit Mas­
senmedien - im Gegensatz zu den anderen damaligen Stammheim-Insassen - lie­
fert der Alltag der RAF-Gefangenen, denen jeweils ein eigenes Radio und ein ei­
gener Fernseher genehmigt wurde. Die anderen Gefangenen durften lediglich 
einmal pro Woche einen aufgezeichneten Spielfilm anschauen (vgl. Hanfeid 
1997). 

14 In eingeschränktem und ebenfalls stets kontrolliertem Maße wird den Inhaftier­
ten zudem die Möglichkeit aktiver Inklusion ins System der Massenmedien ein­
geräumt. Jeder Gefangene kann prinzipiell Leserbriefe an Zeitungen oder Zeit­
schriften schreiben oder brieflich an Wunschsendungen von Radiostationen teil­
nehmen, um vermittels seines Musikwunsches, durch Grußbotschaften, Sachbei­
träge etc. die Programmwahl mitzugestalten. Diese Beteiligungsform an mas­
senmedialer Komm~nikation entspricht zwar offensichtlich einer aktiven Inklu­
sion, nicht aber der Ubernahme einer funktionsspezifischen Leistungsrolle. 
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gramms, die Herausgabe einer Gefangenenzeitschrift, die Mitwirkung ... in einer Bi­
bliothekskommission. (1981, 147) 

Auch das Rechtssystem greift, wie wir in Ansätzen bereits weiter oben be­
schrieben hatten, im geschlossenen Vollzug. Der Inhaftierte gilt als 
Rechtsperson, der erstens generell alle Rechte, ohne Unterschied der 
Haft, zustehen sollen; der zweitens die explizit vom Strafvollzugsgesetz 
ausgenommenen Grundrechte aus den Artikeln 2 und 10 für die Dauer 
der HaftstrafeiS und das aktive Wahlrecht für die Dauer von fünf Jahren, 
so die Haftstrafe vorher beendet ist, entzogen sind; der drittens Sonder­
rechte innerhalb des Vollzugswesens zustehen; und auf die viertens spe­
zielle, gesetzlich verankerte Maßnahmen und Sonderregelung~n ang~­
wendet werden können, sofern sie der Aufrechterhaltung der SIcherheIt 
und Ordnung innerhalb der Strafvollzugsanstalt dienen. 

Während der Vollzugspraxis sind die Sonderrechte bzw. prisonalen 
Rechtsbehelfe von besonderer Relevanz, da sie dem Inhaftierten bestimmte 
rechtliche Möglichkeiten bieten, als Rechtsperson geschützt zu ~e~den :md 
sich als Rechtsperson zu betätigen. Das Strafvollzugsgesetz explizIert ~Iese 
Rechtsbehelfe in den §§ 108-121 und unterstützt den Gefangenen bel der 
Wahmehmung und Durchsetzung seiner Rechte mit § 73. 

Zu den vollzugsspezifischen Rechtsbehelfen gehört zunächst die Möglichkeit, sich an 
das Vollstreckungsgericht zu wenden. Dieses ist einmal zuständig für Entscheid~­
gen, die die Strafvollstreckung als solche betreffen (§§ 449ff StPO), zum anderen für 
die Kontrolle von Vollzugsmaßnahmen (§ 110). Ferner gehören dazu das. Beschwer~e­
recht (§ 108) und in weiterem Sinn auch das Gnadenrecht (§ 452 StP<.?). ~men mehr m­
formellen Charakter haben das Anhörungsrecht des Gefangenen bei emem Vertreter 
der Aufsichtsbehörde aus Anlaß einer Anstaltsbesichtigung (§ 108 11) sowie die Mög­
lichkeit, sich an die Mitglieder des Anstaltsbeirats mit Wünschen, Anregungen und 
Beanstandungen zu wenden (§ 164 1). Von den allgemeinen, jedem .Bürger zustehen­
den Rechtsbehelfen sind für den Strafvollzug von besonderer praktischer Bedeuhl?~ 
die Möglichkeit zur Dienstaufsichtsbeschwerde (vgl. § 108 Absatz 3) und das Pe~ti­
onsrecht (Art. 17 GG). Nach Erschöpfung des Rechtswegs steht dem Gefangenen im 
Fall von Grundrechtsbeeinträchtigungen die Verfassungsbeschwerde zu (§§ 90ff 
BVerfGG). Außerdem kann er nach Abschluß des innerstaatlichen Rechtswegs Indivi­
dualbeschwerde wegen Verletzung der Menschenrechte.bei.de~ ~uropäischen Men­
schenrechtskommission einlegen (Art. 25 MRK). [ ... ] Die vielfalhgen Rechtsbehelfe 
spielen im Vollzug der Gegenwart nicht nur als rechtsstaatlich: Ab~icherung der Posi­
tion des Gefangenen eine unbestritten zentrale Rolle. In der Situation des übergangs 
vom Sicherungs- zum Resozialisierungsvollzug erfüllen sie vielmehr. auch eine wic~­
tige rechts- und reformpolitische Funktion. Sie können nämlich, WIe besonder~ die 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts immer wi~er. geze~t hab.en, angeSichts 
der tatsächlichen Lage im Vollzug ein bedeutsamer T~ansm~lOnsnemen lffi Prozeß der 
Konkretisierung der Zielvorstellungen des Gesetzes sem. (CalliesS 1981, 54f.) 

Der Inhaftierte kann jedoch nicht nur selbst eine Inklusion ins Rechtssy­
stem initiieren, sondern kann auch von der negativen Seite des Rechts-

15 Calliess merkt dazu an, daß die Einschränkung des Grundrechts auf Bewegungs­
freiheit sich notwendig auch auf Grundrechte auswirkt, "die als ~peziel~e Aus­
prägungen des Freiheits~undrechts VOl: Art.. 2 .. 11.2 z~ verstehe~, smd, Wie etwa 
die VersammlungsfreiheIt (Art. 8) und die FrelZugtgkeit (Art. 11). (1981,5lf.) 
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codes als Rechtsperson adressiert werden, deren Verhalten von bestimm­
ten. normativen Erwartungen oder verbindlichen Anstaltsregeln ab­
welc~t. Entsprechende Verhaltensvorschriften und Maßregelungen wer­
den lill Strafvollzugsgesetz mit den §§ 81-107 ausgeführt. Als Folge des 
Verstoßes gegen Anordnungen und Sicherheitsgrundsätze sind laut Ge­
setz~stext etv:ra ~e~tnahme (§ 87), Einzelhaft (§ 89), Fesselung (§ 90) und 
bestlillmte Dlszlplmarmaßnahmen (§ 103), wie Entzug des Hausgeldes 
oder Lesestoffes, Beschränkung von Hörfunk- und Fernsehempfang oder 
Besuchsverbot, durchzuführen. 

Die :ollenspezifi~che Teilnahme am Erziehungssystem läßt sich, von dem 
Dual Lels~g/Publik~ abgeleitet, anhand der Unterscheidung Professio­
neller /Klient als profeSSIOnelle Betreuung des Schülers durch den Lehrer 
beschreiben (vgL Stichweh 1988, 268). Dabei kommt für den Vollzug dieses 
besonder.en Typus V~)fl Inklusion im Erziehungssystem den Interaktionssy­
stemen eme weser:tliche. Bedeutung zu (vgl. Stichweh 1988, 268f.). Obwohl 
der Ans~lts~terrIcht em~ lange Geschichte aufweist und zur Einführung 
v,on Gef~g:n:sschulen geführt hat (vgl. Kaiser/Kerner/Schöch 1977, 256f.), 
s:nd erz~eh~nsche Inter~k~ionen im Strafvollzug eher selten. Wir diagnosti­
~leren hier Insofern ledIgli0 en:e Teilexklusion, als das Strafvollzugsgesetz 
m d~r: §§ 37 (3) und 38 .~:he.Teilnahmemöglichkeit am Erziehungssystem 
exp.hzle:t. Denn grundsatzhch soll dem Gefangenen die Gelegenheit zur 
WeIterbIldung rn:d konkre~. zum Abschluß der Hauptschule gegeben 
werden. In § 40 WIrd unte~~tüt~nd und mit Rücksicht auf das zukünftige 
Leben außerhai? ~~s ~efangru~ses ausgeführt, daß aus dem jeweiligen 
Abschlußzeugnis fur eme schulIsche Ausbildung bzw. Weiterbildung die 
Gefangenschaft eines Teilnehmers nicht erkennbar sein darf. In Ergän­
zung zur schulischen Ausbildung im Kontext von Sonderschulen, Regel­
schulen oder höheren Schulen räumt § 154 (2) die Teilnahmemöglichkeit 
am Weiter~ildungsprogramm von Volkshochschulen ein. Auch die Teil­
n~hme an emem (Fach-)Hochschulstudiengang durch Immatrikulation an 
emer Fernuniversitätl6 ~ird als Inklusionsmöglichkeit rechtlich zugelas­
sen. De.t;n Gefangenen WIrd also v0I!.l Strafvollzugsgesetz die Beteiligung 
am .. ErzIehungssystem durch die Ubernahme der Publikumsrolle des 
Schule~s, Studen~en oder V?lkshochschulteilnehmers zugesichert. Pro­
blen;ahsch a~erd~gs ~rsc~emt trotz dieser prinzipiellen Inklusionsga­
ranhe zum emen ~Ie EmteIl~g des prisonalen Tagesablaufs, zum ande­
r~n d~s Verbot frel~r .Interaktion mit Lehrern und schließlich die Unmög­
lIchkeit der regehnaßIgen, unterstützenden Kontaktaufnahme zu anderen 
Schüle:n oder zu Lernwuppe~. Obwohl der Gesetzestext klar regelt, daß 
zum emen der UnterrIcht während der Arbeitszeit stattzufinden habe 
(~38 (2» und es zu~ .anderen dem ~efangenen gestattet werden kann, 
SIch sel?st zu beschafhgen (§ 39 (2», 1St der prisonale Tagesablauf übli­
cherwelse st:eng reg~em~~ti~rt, ~d s0.t;nit bleibt dem lernwilligen Gefan­
genen zumeIst nur dIe MoghchkeIt des Isolierten Abendunterrichts. 

16 ~ur institutio~:llen Möglichkeit des Fernstudiums in Justizvollzugsanstalten und 
SIch darauf grundende Erfahrungen siehe etwa: Oever IOmmerborn 1996. 
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Das Wirtschaftssystem prozessiert seine Autopoiesis durch die binäre 
Codierung von Zahlung/Nicht-Zahlung des symbolisch generalisierten 
Kommurrikationsmediums Geld. Inklusion ins Wirtschaftssystem setzt 
immer dann ein, wenn jemand für etwas zahlt oder eine Zahlung erhält 
und dieser Prozeß sozial beobachtet wird. Diese Inklusionsmöglichkeit 
steht insofern auch den Inhaftierten offen, als in § 22 (1) StVollzG formu­
liert ist: 

Der Gefangene kann sich von seinem Hausgeld (§ 47) oder von seinem Taschengeld 
(§ 46) aus einem von der Anstalt vermittelten Angebot Nahrungs- und Genußmittel 
sowie Mittel zur Körperpflege kaufen. Die Anstalt soll für ein Angebot sorgen, das 
auf Wünsche und Bedürfnisse der Gefangenen Rücksicht nimmt.17 

Eine Teilexklusion vom Kommunikationsprozeß der Zahlung wird an 
späterer Stelle in der Hinsicht ausgesprochen, daß zum einen nicht für 
alles bezahlt werden darf, insofern nämlich bestimmte Kaufobjekte die 
Ordnung und Sicherheit der Anstalt oder ernsthaft die Gesundheit des 
Einzelnen gefährden (§ 22 (2», und zum anderen nicht nach freier Ent­
scheidung zu beliebigen Tageszeiten und in beliebigem Umfang Zahlun­
gen initiiert werden können. So darf der Gefangene von seinem Hausgeld 
zwar mindestens dreißig Deutsche Mark monatlich ausgeben, aber in der 
Regel wird demgege!.lüber auch mindestens ein Drittel seines monatli­
chen Hausgeldes als Uberbrückungsgeld (vgl. § 51) für die erste Zeit nach 
der Haftentlassung einbehalten. Des weiteren kann jeder Inhaftierte zwar 
regehnäßig auf einen Zigaretten- und Kaffeeautomaten zugreifen, um 
sich gegen Bezahlung mit diesen Genußmitteln zu versorgen. Aber die 
Rolle des Konsumenten kann er in der Regel nur alle vierzehn Tage zu 
einem festgelegten Tag und nur im gefängnisinternen Laden bekleiden. 

Eine weitere Inklusionsmöglichkeit ins Wirtschaftssystem läßt sich 
mit Hinweis auf das Arbeitsangebot beschreiben, an dem sich die meisten 
Gefangenen beteiligen, Der Gefangene ist als Arbeiter durch eine sekundä­
re Leistungsrolle, die "eine Art aktivistischer Alternative zu einem reinen 
Publikumsstatus" (Stichweh 1988, 281) darstellt, wirtschaftlich inkludiert. 
Arbeit impliziert in diesem Sinne "immer eine sekundäre Leistungsrolle 
im Wirtschaftssystem, weil man im Wirtschaftssystem jetzt als Anbieter 
genau einer Ware auftritt: der eigenen Arbeitskraft." (Stichweh 1988, 284) 
Im Konkreten regeln die §§ 41-43 StVollzG die Arbeitspflicht, die Freistel­
lung von der Arbeitspflicht und das Arbeitsentgelt (das die üblichen Ta­
riflöhne deutlich unterschreitet). 

Die Inklusion in die Wirtschaft erfolgt jedoch nicht nur auf der positi­
ven Seite der Zahlung, sondern der Inhaftierte kann ebenfalls von der 
Seite der Nicht-Zahlung aus adressiert werden. Diese Adressierung kann 
beispielsweise aus einem Schuldenstand, ausstehenden Unterhaltszah­
lungen oder Beiträgen zur finanziellen Wiedergutmachung einer Straftat 

17 Dieser grundsätzlichen Regelung sind auch die §§ 17(J und 174 zur Seite gestellt, 
wonach lnklusinn ins Wirtschaftssystem ebenso unter den besonderen Umstän­
den des Vollzugs von Strafarrest oder von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und 
Erzwingungshaft zu garantieren ist. 
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nach zivilrechtlicher Verurteilung resultieren. Dabei liest sich § 49 (1) 
zum Unterhaltsbeitrag folgendermaßen: "Auf Antrag des Gefangenen ist 
zur Erfüllung einer gesetzlichen Unterhaltspflicht aus seinen Bezügen an 
den Berechtigten oder einen Dritten ein Unterhaltsbeitrag zu zahlen." 
Schließlich ist eine Inklusionsmöglichkeit im Modus externer Kontobe­
wegungen gegeben, die als Dauerauftrag oder über bevollmächtigte 
Dritte nach wie vor im Namen des Inhaftierten prozessiert werden. Der 
Inhaftierte ist dabei für das Wirtschaftssystem nur als Zahlungsperson 
relevant, und deshalb macht es weder für die jeweiligen Zahlungsprozes­
se noch für die daran beteiligten Organisationen, Zahlungsempfänger, 
Banken etc. einen Unterschied, ob diese Zahlungsperson inhaftiert ist 
oder nicht. In diesem Sinne läßt sich zu den wirtschaftsspezifischen In­
klusionsaspekten der Arbeit, Entlohnung und Zahlung festhalten: 

Die Insassen erhalten einen Rechtsanspruch auf Arbeitsentgelt. Damit wird die für die 
Normalisierung des Vollzugs notwendige Neubewertung der Gefangenenarbeit auch 
offiziell betont: Wer eine Freiheitsstrafe verbüßt, soll keine weiteren Einschränkungen 
erleiden, als es für den Freiheitsentzug und die (für die zukünftig straffreie Lebens­
führung erforderliche) Behandlung notwendig ist; insbesondere soll er nicht von den 
wirtschaftlichen Zusammenhängen isoliert werden, in denen er zu leben hat. Das be­
deutet ... die Anerkennung seiner Leistung im Sinne prinzipieller Gleichwertigkeit mit 
freier Arbeit, so daß er sich damit auch den Anspruch auf die Gegenleistung verdient 
(Kaiser /Kerner /Schöch 1977, 251). 

In unserer thematischen Engführung der Inklusionschancen und Exklusi­
onsrisiken des Individuums kommt dem Sozialsystem Familie eine expo­
nierte Stellung zu. Ihre gesellschaftliche Funktion resultiert wesentlich 
aus den Folgen funktionaler Differenzierung, d.h. sie widmet sich der 
Handhabung der Inklusionsmechanismen für das Individuum als Voll­
person, das nirgendwo mehr totalinkludiert, sondern gesellschaftlich 
immer nur partialrelevant ist (vgl. Luhmann 1990b, 207f.). Die Familie 
kümmert sich vermittels des symbolisch generalisierten Mediums Liebe 
besonders intensiv darum, daß ihre Mitglieder auf einen Ort und eine 
Kommunikationsform rekurrieren können, die sie als Gesamtperson be­
handelt und beobachtet. Die Familie ist das modeme Sozialsystem, in 
dem man sich (im wahrsten Sinne des Wortes) heimisch fühlen kann, in 
dem man sich verstanden weiß. Da nun alles, was die Person betrifft, für 
familiale Kommunikation zugänglich ist und von der Familie thematisiert 
werden kann, legt sich die Familie prinzipiell keine kommunikativen 
Schranken auf. Diese hochgradige thematische Offenheit und leichte Irri­
tierbarkeit läßt "Familie als Sozialsystem mit enthemmter Kommunikati­
on begreifen." (Luhmann 1990b, 204) Aufgrund der ausgeprägten Orien­
tierung an Personen ist sie hochempfindlich gegenüber Veränderungen 
der Personen (vgl. Luhmann 1990b, 213), d.h. auch gegenüber biographi­
schen Veränderungen und sozialen Unordnungen, die ein Familienmit­
glied betreffen. Die Inhaftierung konstituiert in diesem Sinne eine emp­
findliche Störung des Familiensystems, impliziert eine starke Irritation, 
indem sie eine wichtige Adresse aus der sozialen Familienordnung reißt 
und eine körperliche Leerstelle ins System schreibt. Der geschlossene 
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Vollzug scheint von vornherein eine hochgradige Exklusion aus der 
Familie anzudeuten. Dies trifft nun tatsächlich unter dem Aspekt der in 
der Familie typisch interaktionsförmig praktizierten Kommunikation zu, 
da ja die freie Teilnahme an Interaktionen gesetzlich verboten ist und 
institutionell verhindert wird. Die Inanspruchnahme der Passagen des 
StrafvolIzugsgesetzes, die Besuche, Urlaub und Schriftwechsel regeln, 
kann dieses hohe Exklusionsrisiko zumindest relativieren. Hohe Rele­
vanz für die prinzipielle Inklusionsmöglichkeit in die Familie kommt § 23 
zu, wonach der Gefangene im Rahmen der vollzugstechnischen Vor­
schriften grundsätzlich das Recht hat, mit Personen außerhalb der Anstalt 
zu verkehren bzw. dieser Umgang sogar zu fördern ist. Auch wenn das 
Strafvollzugsgesetz den Schwerpunkt darauf legt, die Schranken der 
Kontaktaufnahme bzw. zwischenmenschlicher Kommunikation im Ge­
gensatz zur Förderungspflicht dezidiert darzulegen, wird einerseits den 
Beziehungen zu Familienangehörigen ein besonderes Gewicht beigemes­
sen, und andererseits soll das Grundrecht auf Schutz von Familie und 
Ehe wesentlich unberührt bleiben (vgl. Kaiser/Kerner/Schöch 1977, 97f.). 
Da die Besuchsmöglichkeit stark reglementiert ist18 und üblicherweise 
nur eine Stunde im Monat beträgt (§ 24 (1», erstreckt sich die geläufige 
Beteiligung des Inhaftierten an familialer Kommunikation auf den Brief­
verkehr, der von § 28 (1) dahingehend geregelt ist, daß jeder während der 
Haftstrafe das Recht hat, unbeschränkt Schreiben abzusenden und zu 
empfangen. Mit dieser Regelung steht es jedem offe~, n~ch untersch~edli­
chen thematischen Richtungen enthemmte KommunikatIon zu vollZIehen 
bzw. von einer solchen adressiert zu werden. Eine Teilexklusion aus 
schriftlich betriebener Familienkommunikation liegt dann vor, wenn ein 
Verbot des Schriftwechsels (§ 28 (2) 1) oder keine Weiterleitung (§ 31) 
bestimmt wird. Des weiteren gilt es zu berücksichtigen, daß der familiale 
Briefverkehr von der Anstaltsleitung überwacht, zurückgehalten und 
zensiert werden darf, woraus zwar nicht zwingend eine Exklusion resul­
tiert, sehr wohl aber eine empfindliche Störung der spezifisch enthemm­
ten Kommunikationsform, der damit thematische Grenzen zugemutet 
bzw. auferlegt werden, denen sie sich genuin ja gerade en.tzieht. Eine 
weitere Teilexklusion aus der Familie liegt in der topographIschen Aus­
grenzung und Distanz zum wohnlichen Umfeld. D~~ ist der Inhaftierte 
sowohl von den alltäglichen Prozessen der gegenseItIg offenen Verhal­
tensbeobachtung als Kommunikation ausgeschlossen, als auch von der 
Möglichkeit einer symbiotischen Rückwirkung a;:tf famili~le Kommuni­
kation in Form der Sexualität. Der Strafvollzug führt damIt sehr schnell 
zu gehemmtem wechselseitigen Körperkontakt und marki:rt ein~n. gr~­
vierenden Einschnitt in das familiale Subsystem der Ehe. DIe PartIZIpatI­
on an familialer Kommunikation, in der die Körperlichkeit m~teinbezogen 
werden kann, wird nur durch den Hafturlaub, der nach der Uberführung 

18 Allein die Möglichkeit bzw. die Praxis des Beobachtetwerdens während der Be­
suchszeit sprengt das familial enth~mmte Vertrauen~verhältnis. Sie~e zur Verob­
jektivierung und zum Schamerl~brus durch das Erbhcktw~rden so~e zu den so­
zialen Prozessen, die aus dem Bhckfeld des Anderen resultieren: Zlemann 1997. 
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in ein Gefängnis in der Regel frühestens nach sechs Monaten gewährt 
wird (§ 13 (2», und durch den genehmigten Ausgang (§ 35 (1» zugestan­
den. Ausblickend kann der Inhaftierte zwar tendenziell an familialer und 
ehelicher Kommunikation partizipieren, demgegenüber tritt aber die Ex­
klusion aufgrund der zumeist interaktionsförmigen Rahmung enthemm­
ter Kommunikation deutlicher hervor und ist vom Inhaftierten häufiger 
zu erleiden. Insofern die je eigene Geschichte eines Familiensystems den 
Grund und die Zeit der Haftverbüßung eines ihrer Angehörigen kom­
munikativ zuläßt bzw. die Familie dies strukturell aushält, gilt der Ge­
fangene weiterhin als Vollperson, die prinzipiell immer noch und wei­
terhin auf breite soziale Resonanz vertrauen und diese kommunikativ 
erwarten kann. 

Während die bisher thematisierten Funktionssysteme19 in Korrelation 
zu Auszügen aus dem Strafvollzugsgesetz gestellt werden konnten, kom­
men wir nunmehr auf die Teilnahmemöglichkeiten von Inhaftierten an 
einem Funktionssystem zu sprechen, das lediglich latent vom Gesetzes­
text geregelt wird, indem die Beteiligung an dessen funktionsspezifischer 
Kommunikation zumindest nicht explizit ausgeschlossen ist: auf das 
Kunstsystem. 

Auch für Kunst hat die moderne Gesellschaft auf operativer und 
struktureller Ebene ein autonomes Sozialsystem ausdifferenziert (vgL 
Luhmann 1995a). Das moderne Kunstsystem bedient jedoch nicht mehr 
das Problem der Nützlichkeit oder der Schönheit oder der Imitatio von 
Welt, sondern unter der Bedingung evolutionärer Autonomie bietet es 
der Gesellschaft einen Blick auf die Welt in der Welt. Die Kunst konstitu­
iert diese Position durch die künstlich erzeugte Verdoppelung der Welt, 
"von der aus etwas anderes als Realität bestimmt werden kann./I (Luhmann 
1995a, 229) Jede gezielte Formwahl und Formfixierung von Materie in ei­
nem raurnzeitlichen Kontext konstruiert als Kunstwerk den Unterschied 
von realer und fiktionaler Realität und legt den Betrachter auf das Erle­
ben und Beobachten der erreichbaren Formenkomplexität des Kunstwerks 
(Luhmann 1995a, 239) fest. "Die gesellschaftliche Funktion der Kunst 
geht jedoch über den bloßen Nachvollzug der Beobachtungsmöglichkei-

19 Ohne weitere Ausführungen kann ergänzend auf die Inklusionsgarantie ins Re­
ligionssystem, die von den §§ 53, 54 und 157 geregelt wird, und ins Gesundheits­
bzw. Krankensystem, die von den §§ 56-66 und 158 geregelt wird, hingewiesen 
werden. Mit Referenz auf das Wissenschaftssystem, das nicht explizit vom Straf­
vollzugsgesetz thematisiert wird, läßt sich das prominente Beispiel des Ornitho­
logen Robert Franklin Stroud anführen. Obwohl dieser Anwendungsbezug von 
wissenschaftlicher Inklusion einen regionalen Unterschied zu Deutschland und 
einen zeitlichen zum Strafvollzugsgesetz von 1977 aufweist, setzen wir zum ei­
nen auf seine Plausibilität und zum anderen auf die prinzipiell denkbare Gel­
tungsmöglichkeit auch für in Deutschland Inhaftierte. Stroud beschäftigte sich 
während seiner siebzehnjährigen Haftzeit in Alcatraz zuerst nur als Hobby mit 
Vögeln, um sich im späteren Verlauf ein eigenes Laboratorium einrichten zu las­
sen (vgl. Gaddis 1955) und zu einem anerkannten Wissenschaftler auf dem Ge­
biet der Vogelkunde zu werden. Dies unterstreichen auch seine beiden Publika­
tionen Diseases ofCanaries (1933) und Stroud's digest on the diseases ofbirds (1943). 
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ten hinaus, die im Kunstwerk angezeigt sind. Sie liegt im Nachweis von 
Ordnungszwängen im Bereich des nur Möglichent' (Luhmann 1995a, 238) 
bzw.: in der Reaktivierung ausgeschalteter Possibilitäten (Luhmann 1997, 
352), die ebenfalls einer zweckfrei überraschenden, aber notwendigen 
Ordnung unterliegen. Am modernen Kunstwerk betont die artifizielle 
Formgebung vornehmlich die Selbstreferenz, d.h. die moderne Kunst be­
vorzugt die Form der Mitteilung gegenüber der Art der Information (Luh­
mann 1995at 467) und weist sich damit selbst als Kunst aus. Im symbo­
lisch generalisierten Medium Kunst programmiert sich das Kunstwerk 
selbst und disponiert damit völlig unproblematisch über das Verhältnis 
von Handeln und Erleben am Künstler und Betrachter (vgl. Luhmann 
1997,351). In wiederholter Anwendung des Duals Leisturlgsrolle/Publi­
kumsrolle unterscheiden wir damit den literarischent malenden, tanzen­
den etc. Künstler von der Rolle des jeweiligen Betrachterst etwa dem 
Theaterbesucher, Kritikert Galeristen, Sammler, Liebhaber oder Leser. In 
diesem Kontext fallen zwei Besonderheiten auf. Zum einen stellt die pro­
fessionelle Inklusion ins Kunstsystem eine seltenere Kommunikations­
form dar im Verhältnis zu den wohl geläufigsten Beteiligungsformen am 
Wirtschafts- und Familiensystem. Zum anderen ist die Teilnahme an 
kunstspezifischer Kommunikation freigestellt, d.h. die Kunst überläßt es 
der individuellen Entscheidung, sich am Kunstgeschehen zu beteiligen 
(vgl. Luhmann 1995a, 390f.). 

Obwohl also kunstförmige Kommunikation vergleichsweise selten 
betrieben wird und obwohl sich zudem das Strafvollzugsgesetz nicht 
explizit zum Kunstsystem oder zur Garantie der professionellen Partizi­
pation an der Kunst der Gesellschaft äußert20t wollen wir aufzeigent daß 
auch dieser freiwillige Inklusionsmodus während der Inhaftierung er­
möglicht wird. Dabei rechnen wir die Möglichkeit des Inhaftiertent die 
Leisturlgsrolle des Künstlers zu bekleident der allgemein verbindlichen 
Freizeitgestaltung (§§ 67ff. StVollzG) zu. Der motivierte Häftling kann 
folglich als Künstler einen spezifischen Weltausschnitt daraufhin beob­
achten, wie er ihn nach einer bestimmten Formgebung vermittels eines 
Mediums als Kunst fixieren kann. Von einer Beobachturlgs- und Herstel­
lungsmotivation angeleitet, plant er also ein künstliches und unerwarte­
tes Arrangement aus ehemals losen Materialisationen. Im Herstellungs­
prozeß können dabei Materialien bzw. Medien unterschiedlicher Art ver­
wendet werden, etwa Wörter, Noten, Farbent Metallet ein Steinblock oder 
auch der eigene Körper fürs Tanzen und Theaterspiel. Immer geht es so­
dann darumt dem Material eine je eigene Form zu geben und am Mate­
rial Verwendungsdifferenzen (vgl. Luhmann 1995at 251) und präfigu­
riert-einschränkende Beobachturlgsmöglichkeiten aufzuzeigen. Zwar er­
fordert die Beschreibung des Inhaftierten als Künstler eine topographi­
sche Distanz zum Ort des Kunstgeschehens, da sie der geläufigen Rah-

20 Ein Argument dafür, daß sich das Strafvollzugsgesetz ni~ht zur .. Regelung d:r 
Partizipation an Kunst äußern mußt liegt wohl genau dann begrundet, daß die 
Inklusion ins Kunstsystem jedem selbst überlassen bleibt und die Beteiligung an 
Kunstkommunikation eher selten ist. 
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mung widerspricht, aber nichtsdestotrotz - und gerade wegen der räum­
lichen Ungebundenheit funktionsspezifischer Kommunikationen läßt 
sich im Strafvollzug die freiwillige professionelle Inklusion nachweisen: 
durch die aktive körperliche Teilnahme an gefängnisinternen Theaterauf­
führungen, insb~sondere dem alljährlich stattfindenden Weihnachtsspiel, 
oder durch die Ubernahme der Leistungsrollen eines Malers21, Schriftstel­
lers, Lyrikers, Komponisten etc. Die Inhaftierten erscheinen aufgrund ih­
res alltagsweltentfremdeten Aufenthaltsortes sowie ihrer räumlichen und 
körperlichen Sonderbehandlung geradezu prädestiniert, andere Sicht­
weisen zur Welt einzunehmen und eine unerwartete, eigenartige und 
extraterritoriale Weltbeobachtung in einem Kunstwerk zum Ausdruck zu 
bringen. Dies läßt sich abschließend mit Fuchs pointieren, wobei der Se­
mantik ausbruchfähig eine besondere Bedeutungsverschiebung zukommt. 

Man könnte auch sagen, jenes Primärpersonal muß beobachtungstechnisch ,ausbruch­
fähig' sein, die symbolisch vorstrukturierte Welt (die WeIt alltäglicher Orientierung, 
die Lebenswelten, die Alltagskulturen etc.) verlassen, sie wie von außen sehen, schräg 
angucken und mit Fremdheit aufladen können. Es darf ... nicht so in die Verschlin­
gungen dieser Welt involviert sein, daß es so beobachtet, wie in ihr usuell beobachtet 
wird. Es hat eine ,Extemitätseigenschaft', eine gewisse Fremdheit, die es befähigt, be­
obachtungsleitende Unterscheidungen orthogonal, verschoben auf die Beobachtungs­
komplexionen, auf die in Geltung befindlichen Realitätskonstruktionen zu setzen, und 
es ist diese Eigenschaft, die es legitimiert, artistische Bezeichnungsleistungen vorzu­
nehmen. (Fuchs 1993, 190) 

Die exemplarische Beobachtung des Strafvollzugsgesetzes im Hinblick 
auf die rechtliche Festlegung der Inklusionsbedingungen von Inhaftierten 
in einzelne Funktionssysteme läßt sich in einige grundlegende Überle­
gungen überführen. Die aufgezeigten Modi der Teilexklusion aus Funkti­
onssystemen unter dem Aspekt der Übernahme von Leistungsrollen sind 
in ihrer vermeintlichen Rigidität dadurch zu relativieren, daß die Über­
nahme von Leistungsrollen auch in alltäglichen, extraprisonalen Lebens­
verhältnissen eher unwahrscheinlich ist und immer nur von einer sozia­
len Minorität realisiert wird. Außerdem bezeichnet in der modemen Ge­
sellschaft das Moment der Exklusion den wahrscheinlichen Zustand hin­
sichtlich des gleichzeitig appräsentierten Horizonts an anderen sozialen 
Beteiligungsmöglichkeiten. Während eine kommunikative Inklusion rea­
lisiert wird, sind gleichzeitig unbestimmt viele Kommunikationen ausge­
schlossen. Es macht geradezu die Form der Adressabilität aus, daß In­
klusion und Exklusion immer zugleich verwirklicht werden. 

Niemand ist in allen kommunikativen Hinsichten adressabel, und jeder ist in allen 
ihm zugänglichen Kommunikationskontexten auf verschiedene Weise eingeschlos­
sen/ausgeschlossen. [ ... ) Niemand könnte kommunikativ inkludiert werden, wenn er 
nicht gleichzeitig und immer auch exkludiert würde. Die Rede von der Adresse ist die 
Rede von einem Einschluß und einer Separation. (Fuchs 1997, 63f.) 

21 Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (vom 9.6.1997) titelte eine kleine Notiz in 
den Essener Stadtteilnachrichten: "Häftlinge stellen ihre Bilder aus". In diesem 
Kontext bot die JV A-Essen einem interessierten Publikum die Möglichkeit, die 
Kunstwerke der Inhaftierten zu betrachten und auch zu kaufen. 
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Das Strafvollzugsgesetz legt in § 3 (1) fest, daß das Leben innerhalb 
des Gefängnisses und während des Vollzugs den allgeme~en,. also au­
ßerhalb der Prisonierungssituation gegebenen Lebensverhaltnlssen so­
weit wie möglich anzugleichen seL22 Während dies, wie w~r hoffentlich 
hinreichend zeigen konnten, für die Teilnahme an Funktionssystemen 
grundsätzlich zutrifft, kann es keineswegs auf d~e fre~e Zugang~möglic~­
keit zur Beteiligung an Interaktionen oder auf dIe freIe ~ntscheldun~ fur 
Mitgliedschaft in Organis~tionen .übertrag~n wt:;rden. Bel.~Il~r funktlOn~­
systemspezifischen InklUSiOn bleIbt zugleIch dIe grundsatzhc~~ som~h­
sche Exklusion bestehen. Zudem werden aus Maßregelungsgrunden m­
nerhalb des Gefängnisses immer wieder Situationen ges~haf~en, in denen 
dem Einzelnen das Recht auf Teilnahme an Kommunikation entzogen 
wird er also, zumeist kurzfristig, für Funktionssysteme auch als adressa­
ble Person exkludiert wird; und auch diese Exklusionsprinzipien sind im 
Strafvollzugsgesetz fixiert und damit eine Programmierung des Rechts­
systems. 

Abschließend bleibt festzuhalten, daß im Rahmen des Strafvollzugs-
gesetzes davon gesprochen werden muß, daß Inhaftierte, tr~tz ~örper~i­
cher Einsperrung und Ausgrenzung, ~owohl an Kommun~katlOn teIl­
nehmen als auch von sozialen Funkttonssystemen adreSSIert werden 
können: Es kann folglich von einer stabilen, wenn auch rechtlich engge­
führten Totalinklusion gesprochen werden. Wir haben ~deuten kö.~~n, 
daß die Funktionssysteme ihre Inklusionsbedingungen mcht grundsatzltch 
davon abhängig machen, daß jemand inhaftiert ist oder ~ der V~rg~n­
genheit eine Gefängnisstrafe verbüßt hat. Wesentlich erschemt uns m dle­
sem Kontext die Differenz von Körper und Person (vgl. Luhmann 1997, 
632f.). Während der Körper aus den frei z~gäng~chen und se.lbstent­
scheidbaren Teilnahmemöglichkeiten an sozlalen, m~besondere mter~k­
tionalen Systemen exkludiert wird, bleibt der Inhaftl~rte als Person. lffi 
Sinne einer stabilen potentiellen Adresse gesellschaftlicher KommunIka­
tion inkludiert. Jeder Inhaftierte kann sich laut Strafvollzugsgesetz am 
Wirtschafts-, Religions-, Erziehungssystem etc. beteiligen. Diese Mög~ich­
keit kann zwar im Strafvollzug kurzfristig beschränkt oder verweIgert 
werden, im gesetzlich beschriebenen Normalfall wird aber über garan­
tierte Zugangschancen zu unterschiedlichen Funktionssystemen der so­
ziale Prozeß der zukünftigen Verhaltensänderung und erwartb!:ren 
Normanpassung im sozialen ~?nt~xt als soziale~ Prozeß durc~geführt. 
Weder läßt sich von einer zukünftigen Re-InkluslOn der Straftater nach 
der Gefängniszeit sprechen, noch lassen sich die Maßnahmen ~er Bess~­
rung und des Vollzugs treffend als Re-Sozialisierung .beschreIben. DIe 
systemtheoretische Beobachtung anhand der UnterscheIdw:g ~on JI:klu­
sion und Exklusion ermöglicht es, das gängige PauschalurteIl emer NIcht­
oder Exsozialisation im Strafvollzug in Frage zu stellen un~ st~tt desst:;n 
die graduellen Unterschiede und Variationen der kommunlkatIven Teil-

22 Diese Forderung findet sich bei Radbruch (1994a, 44) bereits zu Anfang des Jahr­
hunderts. 
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nahme- bzw. Ausschlußbedingungen aufzuzeigen. Im Strafvollzugsge­
setz läßt sich durchaus die Garantie des sozialen Universalprinzips der 
Inklusion im Sinne einer inclusio continua beobachten. Wenn einst für 
Grotius galt: Ubi societas ibi ius, dann können wir dem aus systemtheoreti­
scher Perspektive zustimmen und darüber hinaus als Spezifikation für 
den deutschen Strafvollzug formulieren: Ubi carcer ibi societas est. 

VII Ausblick: ,Falconl und die somatische Re-Inklusion 

Aufgrund von § 3 StVollzG, wonach eine Angleichung der Lebensver­
hältnisse im geschlossenen Vollzug an alltägliche, extraprisonale verfolgt 
werden soll, wird in wissenschaftlichen, pädagogischen und politischen 
Kontexten fortwährend diskutiert, wie dieser Forderung mit neuen Re­
geln, Ideen und Reformen bestmöglich nachzukommen ist. Eine Initiative 
in diese Richtung wird parallel zum offenen Vollzug aktuell als Falcon­
Projekt diskutiert. 

Hierbei handelt es sich um einen elektronisch überwachten Hausar­
rest ohne institutionelle Ausgrenzung. Statt der Überstellung in eine 
Strafvollzugsanstalt wird dem Verurteilten ein kleiner Funksender um 
den Fußknöchel geschnallt. Gemeinsam mit der Überwachungszentrale 
werden dann die wöchentlich notwendig zu absolvierenden Strecken, 
wie etwa zum Arbeitsplatz, zur Therapie oder für einen erholsamen Spa­
ziergang, festgelegt. Mit den Angaben wird der zentral aufgestellte Funk­
empfänger programmiert. Der Empfänger registriert fortan alle Bewe­
gungen des Verurteilten und meldet sofort Alarm, wenn eine der vorge­
sehenen Routen verlassen wird. Damit ist einerseits eine Beobachtung 
rl;ffid um ~iie Uh: möglich. Andererseits wird der Freiheitsentzug modifi­
ZIert und m geWIssen Schranken gelockert, so daß insbesondere familiäre, 
berufliche und therapeutische Kontakte intensiv gepflegt (bzw. aufge­
baut) werden können.23 

Nach Maßgabe der Differenz von Inklusion und Exklusion läßt sich 
~alcon so lesen: In ausgewählt~n und geprüften Einzelfällen wird bei ge­
rmgen Haftstrafen statt der Ubergabe an ein Gefängnis eine Vermei­
dungsstrategie des Ausschlusses von Körpern realisiert. Dies ermöglicht 
dem Straftäter zwar nicht, sich in aller Freiheit zu bewegen und an belie­
bigen Interaktionskontexten teilzunehmen, aber es ermöglicht ihm, sich 

23 Insbesondere in den USA wird Falcon als Alternative eines ,Electronic Monitoring 
Programs' dem geschlossenen Vollzug entgegengesetzt und seit ungefähr zehn 
Jahren evaluiert und hinsichtlich der Effekte diskutiert. Siehe zur schwedischen 
Falcon-Praxis: Bohling 1996, 54. Uns geht es weiterhin nur um eine mögliche Les­
art des deutschen Strafvollzugsgesetzes hinsichtlich der Variation von Inklusion 
und Exklusion und damit weder um einen Blick auf andere strafrechtliche Regio­
nen der Weltgesellschaft noch um einen Anschluß an die gegenwärtig internatio­
nal kontrovers geführte Diskussion zur annehmbaren oder entfremdenden Lei­
stung von Falcon gegenüber bisherigen stationären Vollzugstechniken. 
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aus seinem gewohnten sozialen Rahmen heraus z.B. am Wirtschafts-, Re­
ligions- oder Erziehungssystem interaktiv zu beteiligen. Sofern diese Be­
teiligung über Organisationen, z.B. die Hausbank, die Gemeindekirche 
oder die Schule, realisiert wird, nimmt der Einzelne jetzt via Anwesenheit 
als Körper und als konkrete Person teil. In dieser elektronisch überwach­
ten Vollzugsalternative wird die Inklusion der Personen durch die Inklu­
sion der Körper verstärkt. Der Strafvollzug garantiert - wie wir gesehen 
haben - die dauerhafte Inklusion des Inhaftierten als Person bzw. Par­
tialadresse für Funktionssysteme, und er exkludiert den Inhaftierten als 
Körper, indem er ihn hinter Gefängnismauem plaziert. Diese körperliche 
Ausgrenzung soll durch das Falcon-Projekt modifiziert bzw. aufgebro­
chen werden. Damit würde, zumindest im Hinblick auf einige soziale 
Teilbereiche, die prisonale Variante dersomatischen Exklusion zur soma­
tischen Re-Inklusion.24 Der personalen inclusio continua wird im Strafvoll­
zug dann die somatische Re-Inklusion zur Seite gestellt. 

Abschließend können wir festhalten, daß die Inklusionsbedingungen 
nicht nur mit gesellschaftlicher Differenzierung variieren (vgl. Luhmann 
1997,620), sondern auch mit umgesetzten Reformen oder neuen, rechts­
förmig explizierten Entscheidungen korrelieren. Während Kafkas Mann 
vom Lande einst die labyrinthischen Wege des Gesetzes vorenthalten 
blieben, obwohl er sich doch lediglich vergewissern wollte, daß das Ge­
setz jedem offen steht, hat demgegenüber unsere Beobachtung des. mo­
demen Rechtssystems - als eine mögliche am polykontexturalen HOrIzont 
_ zum einen gezeigt, daß das Recht allen zugänglich ist, und zum ande­
ren hat unsere spezielle Fokussierung des Strafvollzugsgesetzes hinsicht­
lich der Regelung von Inklusion/Exklusion im Gefängnis eine rechtlich 
enggeführte Inklusionssemantik nachweisen können. 
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